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Verfassungsgericht hebt
Waisenpensions-Urteil der NÖ

Ärztekammer auf!
Der Verfassungsgerichtshof hebt die rechtswidrige
Waisenpensionsregelung der NÖ Ärztekammer auf,

unterstützt durch die Volksanwaltschaft.

Niederösterreich, Österreich - Eine rechtswidrige Regelung
zur Waisenpension, die von der Ärztekammer für
Niederösterreich erlassen wurde, wurde kürzlich vom
Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Dies geschah, nachdem die
Volksanwaltschaft bereits vor einem Jahr auf die problematische
Satzung aufmerksam machte, die Kindern von verstorbenen
Ärzt*innen den Zugang zu Waisenpensionen erschwerte. Der Fall
von Franz H., der sich an die Volksanwaltschaft wandte, hat
hierbei besondere Brisanz. Er kann nun bis zu seinem 27.
Geburtstag eine Halbwaisenpension beziehen, jedoch nicht
rückwirkend, da sein Antrag zuvor abgelehnt worden war.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes ist ein wichtiger
Schritt, um die Rechte der Hinterbliebenen zu schützen. Die
Ärztekammer hatte fälschlicherweise die Waisenpension an den
Bezug der Familienbeihilfe gekoppelt, die mit 25 Jahren endet,
was gegen das geltende Ärztegesetz verstieß. Nach diesem
Gesetz steht vollzeitstudierenden Kindern verstorbener
Ärzt*innen die Waisenpension bis zum 27. Geburtstag zu.

Forderungen nach Kulanzlösungen

Die Volksanwaltschaft, vertreten durch Bernhard Achitz, fordert
nun eine Kulanzentschädigung für die Monate, in denen Franz H.



keine Waisenpension erhalten hat. Achitz kritisiert die alte
Regelung als rechtlich unhaltbar und sieht die Entscheidung des
Verfassungsgerichtshofes als Bestätigung dieser Auffassung.
Laut den Vorgaben für die Waisenpension müssen Anträge
binnen sechs Monaten nach dem Tod des Versicherten
eingereicht werden, um Ansprüche ab dem Todestag geltend zu
machen.

Laut den bereitgestellten Informationen muss ein Antrag auf
Waisenpension beim zuständigen Pensionsversicherungsträger
gestellt werden. Dies gilt insbesondere für Kinder, die unter
bestimmten Voraussetzungen, wie etwa Schul- oder
Berufsausbildung bis zum 27. Geburtstag, einen Anspruch auf
finanzielle Unterstützung benötigen. In diesem Kontext ist die
Waisenpension eine Form der sozialen Absicherung für Kinder,
die nach dem Tod eines versicherten Elternteils Unterstützung
benötigen.

Rechtslage und Verfahrensablauf

  Voraussetzungen für den Anspruch: 

Der Tod eines Pensionsversicherten.
Mindestversicherungszeit des Verstorbenen
abhängig vom Alter.
Gültige Kindeseigenschaft gemäß ASVG.

  Antragsfristen:

Antrag muss innerhalb von sechs Monaten nach
dem Tod des Versicherten eingereicht werden.

  Auszahlung:

Waisenpension wird monatlich am 1. des
Folgemonats ausgezahlt.
Doppelte Zahlung im April und Oktober.

Die Waisenpension wird auf Basis von 60% der Witwenpension
berechnet. Dabei entfallen keine Krankenversicherungsbeiträge
von der Waisenpension, was die finanzielle Belastung für die
Betroffenen verringert. Im Falle unzureichender



Versicherungsmonate für einen Anspruch auf Waisenpension
kann eine Abfindung erfolgen.

Der Fall von Franz H. wirft dabei ein Licht auf die Notwendigkeit
einer klaren und gerechten Regelung für Waisenpensionen, um
sicherzustellen, dass betroffene Kinder nicht durch
bürokratische Hürden benachteiligt werden. Die
Volksanwaltschaft hat in diesem Zusammenhang nicht nur die
rechtlichen Rahmenbedingungen hervorgehoben, sondern auch
auf die soziale Verantwortung der Ärztekammer verwiesen.

Zusammenfassend zeigt dieser Fall, wie wichtig es ist, die
Rechte von Hinterbliebenen zu schützen und notwendige
finanzielle Absicherungen zu gewährleisten. Konsequenzen aus
solchen Entscheidungen haben weitreichende Auswirkungen für
viele Betroffene. ots.at berichtet, während die 
österreichische Regierung die Rahmenbedingungen für
Waisenpensionen erläutert. Außerdem informiert 
sozialleistungen.at über die Verfahren und Voraussetzungen
im Detail.

Details
Ort Niederösterreich, Österreich
Quellen www.ots.at

www.oesterreich.gv.at
www.sozialleistungen.at

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at
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